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  Einleitung 

Einleitung 

Die Förderung der biologischen Vielfalt unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 

und regionalen Anforderungen ist Hauptziel der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-RL). Sie ist 

eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union. 

Zum Schutz der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Habitate der Arten des Anhangs II der FFH-RL 

haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission besondere Schutzgebiete gemeldet. Diese 

Gebiete müssen einen ausreichenden Anteil der natürlichen Lebensraumtypen sowie der Habitate der 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse umfassen. Damit soll die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung 

eines günstigen Erhaltungszustandes dieser LRT und Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet 

gewährleistet werden. Diese Gebiete wurden von der Europäischen Kommission nach Abstimmung mit 

den Mitgliedsstaaten in das kohärente europäische ökologische Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung Natura 2000 aufgenommen (Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung). Im Folgenden wer-

den diese Gebiete kurz als FFH-Gebiete bezeichnet. 

Gemäß Artikel 6 Abs. 1 und 2 der Richtlinie sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die nötigen Erhal-

tungsmaßnahmen für die FFH-Gebiete festzulegen und umzusetzen. Im Rahmen der Managementplanung 

werden diese Maßnahmen für FFH-Gebiete geplant. Ziel des Managementplanes ist die Vorbereitung einer 

konsensorientierten Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. 

Aus den Managementplänen allein ergibt sich dennoch keine unmittelbare Rechtswirkung gegenüber 

Dritten. Sie sind nur für Naturschutzbehörden verbindlich und durch andere Behörden zu beachten oder zu 

berücksichtigen. Ziel ist, die in den Managementplänen vorgeschlagenen Maßnahmen möglichst einver-

nehmlich mit den Eigentümern und Nutzern umzusetzen. Insbesondere für die Naturschutzverwaltung 

besteht aber die Verpflichtung, einen günstigen Erhaltungszustand der Arten und Lebensräume zu sichern 

oder zu entwickeln. Sofern für erforderliche Erhaltungsmaßnahmen kein Einvernehmen erzielt werden 

kann, ist gegebenenfalls zu prüfen, ob eine Umsetzung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens erfolgen 

soll. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auch dann nur, wenn die vorgeschriebene Beteiligung von 

Behörden, Eigentümern und Landnutzern bzw. der Öffentlichkeit ï beispielsweise bei Planfeststellungsver-

fahren - durchgeführt wurde. Im Rahmen der jeweiligen Verwaltungsverfahren findet eine Abwägung der 

Naturschutzbelange mit den Interessen des betroffenen Eigentümers/ Nutzers statt. Gegen die in den Ver-

waltungsverfahren getroffenen Entscheidungen kann Widerspruch eingelegt werden, nicht aber bereits 

gegen den Managementplan. 

Rechtliche Grundlagen 

Die Natura-2000-Managementplanung im Land Brandenburg basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen 

in der jeweils gültigen Fassung: 

ī Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ï FFH-RL) (ABl. L 206 vom 

22.7.1992, S. 7-50); zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom13. Mai 2013 

(Abl. L 158, vom 10.06.2013, S193-229) 

ī Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz ï BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 

(BGBI. I S. 1474) geändert worden ist 

ī Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-

schutzausführungsgesetz ï BbgNatSchAG) vom 21. Jan. 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 03, ber. (GVBl.I/13 

Nr. 21]) 

ī Verordnung über die Zuständigkeit der Naturschutzbehörden (Naturschutzzuständigkeitsverordnung 

ï NatSchZustV) vom 27. Mai 2013 (GVBl. II/13, [Nr. 43]) 
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ī Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung ï BArt-

SchV) vom 16.02.2005 (BGBI. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. 

Jan. 2013 (BGBI. I S. 95) 

Für das FFH-Gebiet Pinnower Läuche und Tauersche Eichen ist darüber hinaus relevant: 

ī Verordnung ¿ber das Naturschutzgebiet ĂPinnower Lªuche und Tauersche Eichenñ vom 6. Dezem-

ber 2002 (GVBl.II/03, [Nr. 1], S.7, ber. S. 160) zuletzt geändert durch Artikel 16 der Verordnung vom 

19. August 2015 (GVBl.II/15, [Nr. 41]). 

Organisation und Öffentlichkeitsarbeit 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) führt die 

Fachaufsicht über die FFH-Managementplanung im Land Brandenburg. Das Landesamt für Umwelt 

Brandenburg (LfU) ist für die fachlichen und methodischen Vorgaben sowie für die Organisation der FFH-

Managementplanung landesweit zuständig. Bei der Aufstellung von Planungen für einzelne FFH-Gebiete 

wirken die unteren Naturschutzbehörden (UNB) im Rahmen ihrer gesetzlich festgelegten Zuständigkeiten 

mit. 

Die Beauftragung und Begleitung der einzelnen Managementpläne erfolgt für FFH-Gebiete innerhalb der 

Brandenburger Naturlandschaften durch die Abteilung N des LfU (hier: Referat N5) und für FFH-Gebiete 

außerhalb der Brandenburger Naturlandschaften (BNL) i.d.R. durch die Stiftung Naturschutzfonds 

Brandenburg (NSF). Die einzelnen Managementpläne werden fachlich und organisatorisch von 

Verfahrensbeauftragten begleitet, die Mitarbeiter der Nationalen Naturlandschaften oder des NSF sind.  

Die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist im Rahmen der Managementplanung eine wesentliche 

Grundlage für die Akzeptanz und spätere Umsetzung von Maßnahmen. Bei der Beteiligung zur Manage-

mentplanung handelt es sich nicht um ein formelles Beteiligungsverfahren, wie es für andere Planungen 

teilweise gesetzlich vorgesehen ist, sondern um eine freiwillige öffentliche Konsultation, um die Akzeptanz 

für die Umsetzung der FFH-Richtlinie vor Ort zu schaffen bzw. zu stärken. 

Zu Beginn der FFH-Managementplanung wurde die Öffentlichkeit über eine ortsübliche Bekanntmachung 

(Amtsblatt, Pressemitteilung) über die FFH-Managementplanung im Gebiet informiert. Es folgte eine öffent-

liche Informationsveranstaltung am 10.04.2018, um über Anlass, Zielsetzung, Ablauf der Planung den Kar-

tierumfang und die Einbeziehung der Öffentlichkeit aufzuklären. 

Zur fachlichen Begleitung der Managementplanung im FFH-Gebiet wurde eine Regionale Arbeitsgruppe 

(rAG) einberufen, die das gesamte Verfahren begleitete. Die rAG setzte sich aus regionalen Akteuren wie 

Behörden und Interessenvertretern zusammen, ggf. auch aus Eigentümern und Landnutzern. Im Verlauf 

der Planerstellung fanden drei Treffen der rAG statt. Während der Planerstellung wurden je nach Bedarf 

Einzelgespräche durchgeführt. Nach Erstellung des Abschlussberichts erfolgte die abschließende Informa-

tion der Öffentlichkeit auf der Internetseite des LfU. 

Das Organigramm in Abb. 1 stellt einen typischen Verfahrensablauf einer FFH-Managementplanung dar. 
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Ablauf Planung Ablauf Kommunikation 

Anlaufphase 
 

Grundlagenermittlung 
 

Maßnahmenvorschläge 
 

Entwurf Managementplan 
 

Entwurf Abschlussbericht 
 

Abschlussbericht 
 

 
 

Abb. 1: Ablauf der Managementplanung Natura 2000  (LFU 2016a) 

  

 - Information der Öffentlichkeit, Behörden,  

  Interessenvertreter (Bekanntmachung,  

  Homepage, Informationsveranstaltung) 

- Gründung regionale Arbeitsgruppe (rAG) 

 
- Information rAG (Behörden, Interessen- 

  vertreter) über Ergebnisse der 

  Grundlagenermittlung (ggf. rAG-Sitzung) 

- ggf. thematische  

  Informationsveranstaltungen, Exkursionen 

 Vor-Gespräche zu Maßnahmenvorschlägen 

mit Behörden, Interessenvertretern, Eigentü-

mern und Landnutzern, die in ihren Belangen 

berührt sind (Einzelgespräche, thematische In-

formationsveranstaltungen od. Exkursionen) 

 rAG, Bereitstellung des 1. Entwurfes 

Behörden, Interessenvertreter, Eigentümer 

und Landnutzer, die in ihren Belangen berührt 

sind. Frist für Hinweise 4-6 Wochen, 

Download und/ oder Auslegung 

 Vorstellung des überarbeiteten Ent-

wurfs des Managementplanes im Rah-

men einer erweiterten rAG/ öffentl. In-

formationsveranstaltung 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung Abschlussbericht im Internet  

 

Umsetzung der Maßnahmen 
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Beauftragter Kartierungs- und Planungsumfang 

Der Managementplan für das FFH-Gebiet Pinnower Läuche und Tauersche Eichenwurde im Februar 2018 

durch die Abteilung GR (jetzt Abteilung N) des LfU beauftragt. Die Bearbeitung erfolgte durch die 

Planungsbüros LUP GmbH und ecostrat GmbH. Bearbeitung, Inhalt und Ablauf der Managementplanung 

wurden gemäß dem Handbuch zur Managementplanung im Land Brandenburg (LfU 2016a) und weiteren 

Vorgaben des LfU durchgeführt. 

Im Rahmen des FFH-Managementplans werden für die Schutzgüter der FFH-Richtlinie, die Lebensraum-

typen (LRT) und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie, und bei Bedarf für weitere naturschutzfach-

lich bedeutsame Bestandteile flächenbezogen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen geplant. Sie 

sollen den Erhalt und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungsgrads gewährleisten. Sofern nicht 

bereits ausreichend aktuelle Daten vorliegen, erfolgt eine Erfassung bzw. Aktualisierung und die Bewertung 

des aktuellen Erhaltungsgrades der Schutzgüter 

Der Untersuchungsumfang im FFH-Gebiet Pinnower Läuche und Tauersche Eichen ist in Tab. 1 aufgeführt.  

Die Grundlage der selektiven Aktualisierung der Kartierung und Bewertung von LRT-Flächen, LRT-Ent-

wicklungsflächen, LRT-Verdachtsflächen und gesetzlich geschützten Biotopen bildete eine Kartierung aus 

den Jahren 1998 und 1999. Die geforderte Kartierintensität ist bei diesen Flächen C, d.h. es erfolgt eine 

terrestrische Kartierung, bei der eine Artenliste und bei Bedarf Zusatzbögen (Wald, Gewässer) ausgefüllt 

werden. Alle übrigen Biotope wurden nur bei offensichtlichen oder erheblichen Änderungen korrigiert. 

Sofern notwendig, wird bei allen Biotopen eine Lageanpassung durchgeführt. 

Die in Tab. 1 aufgeführten Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie wurden entsprechend der in der Leis-

tungsbeschreibung vorgegebenen Methodik und des vorgegebenen Umfangs untersucht und bewertet.  

Tab. 1: Untersuchungsumfang von Schutzgütern der FFH-RL im Rahmen der Managementplanung im FFH 
Gebiet Pinnower Läuche und Tauersche Eichen  

Schutzgut LRT / Art Untersuchungsumfang Bearbeitung durch 

LRT und geschützte Biotope Kartierung ecostrat GmbH, Thea Dittmann 

Bitterling (Rhodeus amarus) Datenauswertung Christian Wolter 

Hirschkäfer (Lucanus cervus) Datenauswertung, Erfassung BIOM, Thomas Martschei 

Eremit* (Osmoderma eremita) Datenauswertung, Erfassung BIOM, Thomas Martschei 

Abk.: * prioritäre Art 
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1. Grundlagen 

1.1. Lage und Beschreibung des Gebietes 

Das 1.527,5 ha große FFH-Gebiet Pinnower Läuche und Tauersche Eichen (EU-Nr. 4052-301, landesin-

terne Nr. 185) befindet sich auf dem Reicherskreuzer Sander im südlichen Teil des Naturparks Schlaubetal 

(Abb. 2). Es entspricht dem gleichnamigen NSG. Die Nord-Süd- und die West-Ost-Ausdehnung betragen 

rund 4,8 km. Das FFH-Gebiet erstreckt sich zwischen der Ortslage Schönhöhe im SW und dem Forsthaus 

Eichhorst im NE, bzw. zwischen dem Großsee im SW und dem Pinnower See im NE mit ihren 

Ferien- / Wochenendhaus-Siedlungen (ehemalige Teerofensiedlungen). Aus dem FFH-Gebiet ausge-

grenzt ist die Kolonie / Waldschule Kleinsee, nordöstlich des gleichnamigen Gewässers. Nördlich des 

Gebietes verläuft die B 320, südlich die L 50. Ansonsten ist das fast vollständig bewaldete Gebiet lediglich 

durch Forstwege und die Verbindungsstraße (Seestraße) zerschnitten, die von Pinnow zur Waldschule 

Kleinsee führt, von wo aus eine Verbindung als befestigter Fahrweg zur L 50 besteht. 

 

Abb. 2: Lage des FFH-Gebietes Pinnower Läuche und Tauersche Eichen im Naturpark Schlaubetal (Karten -
grundlage: DTK10f/ DTK100f; GeoBasis -DE/L GB 2018, LVB 03/17)   

 

Naturpark Schlaubetal 

FFH-Gebiet ĂPinnower Lªuche und Tauersche Eichenñ 

Weitere FFH-Gebiete im Naturpark Schlaubetal 

FFH-Gebiet ĂPinnower Lªuche 

und Tauersche Eichenñ 
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1.1.1. Lage innerhalb der Verwaltungsgrenze 

Das FFH-Gebiet liegt im N des Landkreises Spree-Neiße und gehört zu drei Gemeinden. Der Norden des 

FFH-Gebietes zählt zur Gemeinde Schenkendöbern, der Südwestteil zur Gemeinde Tauer und der Süd-

ostteil zur Gemeinde Jänschwalde (Tab. 2). 

Tab. 2: Verwaltungseinheiten im FFH-Gebiet 185 ï Pinnower Läuche und Tauersche Eichen  

Landkreis Amt / Gemeinde  Gemarkung 

Spree-Neiße Schenkendöbern Pinnow 

Spree-Neiße Tauer Schönhöhe, Tauer 

Spree-Neiße Jänschwalde Drewitz 

1.1.2. Naturräumliche Lage 

Nach der naturräumlichen Gliederung von SCHOLZ (1962) liegt das FFH-Gebiet Pinnower Läuche und 

Tauersche Eichen in der naturräumlichen Einheit Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet (82) und 

zählt zur Untereinheit Lieberoser Heide und Schlaubegebiet (826). Typisch für diese Untereinheit ist ein 

Mosaik aus sub- und periglazial entstandenen Reliefformen. Eng verzahnt wechseln ebene bis wellige 

Lehm- und Sandplatten, hügelige Endmoränen, eingekerbte Rinnentäler mit Fluss-See-Systemen (ĂSeen-

bªumeñ) sowie ausgedehnte Sanderflªchen. 

LUTZE (2014) ordnet das FFH-Gebiet der Lieberoser Platte mit dem Schlaubetal zu. Charakteristisch ist die 

sich von Nord nach Süd ausbreitende Schlaubetalrinne mit einem sich anschließenden ausgedehnten 

Schwemmsandfächer, dem Reicherskreuzer Sander, auf dem das FFH-Gebiet liegt. 

1.1.3. Überblick abiotische Ausstattung 

Geologie, Geomorphologie und Boden 

Geologie. Die Landschaftsformen der Lieberoser Platte wurden quartär geprägt, insbesondere durch die 

beiden jüngsten Eiszeiten Saale- und Weichselkaltzeit (SCHOLZ 1962, LUTZE 2014). Das Jungmoränenge-

biet wurde aber auch schon von früheren Eisvorstößen geformt (elsterzeitliche Rinnen) und war in den 

Zwischenwarmzeiten Sedimentationsraum (Fünfeichen-ostbrandenburgisches Holstein-Becken), so dass 

die Quartärbedeckung in der Regel zwischen 100 und 200 m mächtig ist. 

Für die darunterliegenden, stellenweise aufgestiegenen, (prä-)tertiären Kohlenwasserstoffe (Erdöl, Erdgas) 

lag bis Oktober 2019 eine großflächige Aufsuchungsberechtigung vor, welche sich auf den gesamten 

Spreewald und das südliche Heide- und Seengebiet bezieht. Nur südlich des FFH-Gebietes gibt es bereits 

seit DDR-Zeiten Bergwerkseigentum, welches die Lagerstätte Tauer umfasst (LBGR). Nordöstlich von 

Tauer wurde von 1966ï92 aus dem Staßfurt-Karbonat (Zechstein) Erdöl und Erdgas gefördert. 

Morphologisch auffällig sind die nördlich des FFH-Gebiets gelegenen saaleeiszeitlich geprägten und bis zu 

162 mNN aufragenden Fünfeichener Höhen. Diese wirkten beim Vordringen der ersten weichselzeitlichen 

Gletscher als ĂEisstrompfeilerñ und teilten die Gletscherfront in zwei Gletscherzungen. Als sie vor ca. 

24.000 Jahren ihre maximale Ausdehnung erreichten, hinterließen sie die relativ steilen Endmoränenbögen 

im Süden des Naturraumes (teilweise bis ins südlich angrenzende Baruther Urstromtal). Diese erreichen 

heute noch Höhen bis über 100 mNN (Cottbuser Berg, Eichberge), sind aber nur noch lückig erhalten 

(Brandenburger Hauptrandlage). Der Rückzug des Eises verlief oszillierend und hinterließ nördlich der 

Hauptrandlage bis zu 5 weitere Endmoränengürtel (Zwischenrandlagen / Rückzugsstaffeln). Beim 

zwischenzeitlichen Vordringen verformten und stauchten sie die bereits vorher angelegten Moränen. 

Solche Stauchmoränen bilden heute das stark gegliederte Relief der Lieberoser Platte. Die erste Rück-

zugsstaffel bildete die Reicherskreuzer Randlage (Endmoräne mit Erhebungen bis über 120 mNN, z.B. 

Schwarzer Berg), die sich entlang der heutigen Landkreisgrenze nördlich des FFH-Gebietes erstreckte 

(ungefähre Linie: Göhlen ï Bahro ï Tiefer Grund ï Schlaubetal ï Klein Muckrow).  
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Geomorphologie. Unmittelbar südlich bildeten die Schmelzwässer den mächtigen, breit gefächerten 

Reicherskreuzer Sander (Abb. 3, qw1,,sdr). Diese glazifluvialen Sande und Kiese lagerten sich Jahr für 

Jahr kegelförmig vor dem Gletschertor ab. Die etwas nördlich gelegenen Sanderwurzel und -innenkanten 

erreichen heute noch Höhen von rund 95 mNN. Dies sind auch die höchsten Punkte des FFH-Gebietes, 

die sich im Norden des Schutzgebietes befinden (SW Forsthaus und N-Hänge Pinnower Läuche). Sie 

wurden 2007 als subglazial entstandene Wälle aus grobem Geröll und Kies identifiziert und seitdem als Os 

von Pinnow bezeichnet sowie als Geotop (Nr. 2320) festgesetzt. Die vier aneinandergereihten Wallberge 

erheben sich auf einer Länge von 2 km bis zu 19 m über den Pinnower Läuchen (SCHULZ & SITSCHICK 

2011). Der Sander selbst flacht Richtung Baruther Urstromtal (SSW) ab. 

Die tiefsten Stellen bilden mit 66 bis 63 mNN zwei Glazialrinnen, die sich von West nach Ost über den 

Sander ziehen. Die nördliche Rinne ist die Lübbincher Rinne, die sich entlang der Gemeindegrenze über 

die Pinnower Läuche, die Teerofenwiesen und Pinnower See bis zur Neißeaue zieht. Die südliche ist die 

Bärenklauer Rinne. Sie erstreckt sich vom Großsee über den Kleinsee in Richtung Bärenklau bis zur Neiße-

aue. Während der Auftau- und Rückschmelzphasen bahnten sich die nach Osten abfließenden Schmelz-

wässer ihren Weg in Richtung des Neiße-Urstromtales, welches ab dem Spätglazial seinen Lauf (wieder) 

nach Norden verlegt hatte. Die Entwässerungsbahnen hinterließen Tunneltäler. In diesen plombierten Tot-

eisblöcke und Rinneneis lange Zeit den kontinuierlichen Schmelzwasserabfluss. Erst mit der holozänen 

Klimaerwärmung kam es zum Austauen des Toteises und zur kurzzeitigen fluvialen (turbulenten) Ausräu-

mung der Rinnen, so dass sie ihr heutiges, auffallend tiefeingeschnittenes, und unausgeglichenes Relief 

erhielten (bis zu 20 hm tief). Mit dem Verschwinden der letzten Gletscher- und Toteisreste wurden sie zu 

fossilen Trockentälern. Zurück blieben periglaziale bzw. fluviatile Ablagerungen aus Sand und Schluff 

(Abb. 3, qw-qh//p-f), die in der Regel dünne holozäne Decksedimente tragen. In den Toteislöchern und 

Kolken bildeten sich in der Nacheiszeit Rinnenseen (Organomudden) und später auch Niedermoortorfe 

(Abb. 3, qh/H). Im FFH-Gebiet sind dies die Pinnower Läuche und die Teerofenwiesen innerhalb der 

Lübbincher Rinne im Norden sowie das Weiße Lauch, der Kleinsee und das östliche Moorgewässer in der 

Bärenklauer Rinne im Süden. Zwischen beiden glazifluvialen Rinnen verläuft parallel und ca. 400 m südlich 

zur Lübbincher Rinne eine dritte Rinne, deren Entstehung unbekannt (möglicherweise nur kurzphasig glazi-

fluviatil oder nur fluviatil) und deren morphologische Ausprägung weniger augenfällig ist. Sie ist hydromor-

phologisch von Bedeutung (vgl. Abschnitt Hydrologie). 

 

Legende Geologie: 
 
 qh/H  quartäre Moorbildungen 

 qh//w Gewässer 

 qw-qh//p-f  spätweichselkaltzeitliche bis  
frühholozäne periglaziale 
 und fluviatile Talsedimente 

 qw1,,sdr  weichseleiszeitlicher Sander 
 

Abb. 3:  Geologische Übersichtskarte 1:100.000 im Bereich des FFH -Gebietes mit Relief (GÜK100 LBGR, dl -
de/by -2-0, DGM GeoBasis -DE/LGB, dl -de/by -2-0) 

Während der trocken-kalten Phasen der Späteiszeit und des Frühholozäns kam es auch zur Wind-Verla-

gerung von Schluff und Feinsanden, so dass sich Binnendünen und Flugsandfelder auf den Sandern bilde-

ten, die sich später aber bewaldeten. Erst durch Nutzung dieser Standorte (Brandrodung, Beackerung, 








































































































































































































































































































